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Funktion des Vorberichts 
 
Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) ist eine Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die 
Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden 
Haushaltsvorjahre geben. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der 
Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des 
Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben. 
 
 
 

 
Vorwort 
 
Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) 
Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform 
des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden. 

Seit dem Jahre 2007 bzw. 2008 führen die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sowie alle 50 
Ortsgemeinden die Haushaltswirtschaft nach kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der kommunalen 
Doppik-. 

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem 
Grund hat jede Ortsgemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan 
und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen 
Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen. 

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form 
vorhanden. 
 
Aufgrund der bisher gesammelten Erfahrungen mit dem System des Doppelhaushalts wird auch für die 
kommenden zwei Haushaltsjahre (2022 und 2023) ein Doppelhaushalt angestrebt. 
 
Durch die zweite Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 
07.12.2016 (GVBl. S. 597) werden ab dem Haushaltsjahr 2019 nun auch in allen Ortsgemeinden die neuen 
Vorschriften und Bestimmungen samt Muster der GemHVO angewendet. 
Hierbei sind insbesondere die neuen Posten nach § 2 Abs. 1 GemHVO und der Haushaltsausgleich (§ 18 
GemHVO) zu erwähnen. 
Hinsichtlich der Postendarstellung nach § 2 GemHVO wird weiterhin zwischen dem Ergebnis- und 
Finanzhaushalt unterschieden und jeweils getrennt ausgewiesen. Eine Zusammenfassung zu einem Ergebnis- 
und Finanzhaushalt erfolgt nicht. Eine separate Darstellung ist auch weiterhin möglich. 
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1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 
 
1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO) 
 

Lfd. 
Nr. 

Ergebnis  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) 

Jahr 
Betrag 

(in Euro) 

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 63.608,29 

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018 - 32.544,35 

3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019 8.506,95 

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2020 86.364,33 

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2021 18.984,00 

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2022 19.619,00 

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)  164.538,22 
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 24.989,00 

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 30.055,00 

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 33.330,00 

11 Summe  252.912,22 
 
 

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 
(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO) 

 

Lfd.  
Nr. 

Ergebnis Jahr 

Saldo der 
ordentlichen 
und außer-

ordentlichen 
Ein- und Aus-

zahlungen  
(§ 2 Abs. 1 S. 1 

Posten F23 
GemHVO 

./.  
 

planmäßige  
Tilgung (§ 2 
Abs. 1 S. 1 
Posten F36 
GemHVO 

= 
  

Betrag 

in Euro 

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2017 76.268,07 0,00 76.268,07 

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2018 13.820,93 0,00 13.820,93 

3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2019 11.420,39 0,00 11.420,39 

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2020 103.013,92 0,00 103.013,92 

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2021 35.154,00 0,00 35.154,00 

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2022 40.467,00 0,00 40.467,00 

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)  280.144,31 0,00 280.144,31 
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 45.934,00 4.221,00 41.713,00 

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 50.985,00 15.925,00 35.060,00 

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 53.905,00 16.085,00 37.820,00 

11 Summe  430.968,31 36.231,00 394.737,31 
 
 

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 
(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO) 

 

Lfd.  
Nr. 

Ergebnis 
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) 

Jahr 
Betrag 

 
(in Euro) 

nachrichtlich: 
aufgelaufenes 
Eigenkapital 

(in Euro) 

1 Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres 2019 8.506,95 1.798.866,09 

2 + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres 2020 86.364,33 1.885.230,42 

3 + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres 2021 18.984,00 1.904.214,42 

4 + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Jahres 2022 19.619,00 1.923.833,42 

5 + geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres 2023 24.989,00 1.948.822,42 

6 + geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres 2024 30.055,00 1.978.877,42 

7 + geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres 2025 33.330,00 2.012.207,42 
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2. Haushaltsjahr 
 

2.1.  Rahmenbedingungen 

2.1.1.  Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang 
der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 
2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit 
dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. 
Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. 
Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche 
Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. 

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom 
weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur 
Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen. 

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 02.11.2021) 

 
2.1.2.  Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz 

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden 
ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. 
Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-
Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat 
Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt. 

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-
Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den 
Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und 
Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr 
als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: 
www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden. 

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 02.11.2021) 

 
2.1.3.  Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen 

   der Auswirkungen der Corona-Pandemie 

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen 
Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die 
Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. 
Deshalb ist eine weitere Verlängerung des Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des 
kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht angezeigt. 

Allerdings behält sich das Ministerium je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur 
Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor. 

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 02.11.2021) 

 
2.1.4.  Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen 

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. 
bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 
2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. 

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 02.11.2021) 
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2.2. Örtliche Bezugnahme 
 

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2022 umfassen einen Gesamtbetrag in Höhe von 401.883,00 Euro. Die 
Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 382.264,00 Euro. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein 
Gesamtvolumen an Erträgen in Höhe von 406.650,00 Euro und an Aufwendungen in Höhe von 381.661,00 
Euro festgesetzt.  
 
Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2022 ein Überschuss in Höhe von 19.619,00 Euro und im Jahr 2023 
ebenfalls ein Überschuss von 24.989,00 Euro, s. a. § 1 Ziffer 1 der Haushaltssatzung. 
 
Im Teilhaushalt 1 wurden in 2022 insgesamt 12.902,00 Euro an Personal- und Versorgungsaufwendungen 
in den Haushalt eingestellt. Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für den aktiven 
Ortsbürgermeister, um die Ehrensoldzahlungen an den ehemaligen Ortsbürgermeister und um die 
Lohnaufwendungen, SV-Beiträge und Pauschalsteuern für die geringfügig bzw. kurzfristig beschäftigen 
Gemeindearbeiter. Die Kalkulation der genannten Kosten ist schwierig, da die geringfügig bzw. kurzfristig 
Beschäftigten nach geleisteten Arbeitsstunden entlohnt werden. Daher wurde ein Durchschnitts- und 
Erfahrungswert der letzten Jahre herangezogen. 
 
Die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen, Einmalbeiträgen und Grabnutzungsentgelten sowie die 
Abschreibungen wurden entsprechend den Daten der Anlagenbuchhaltung in den Haushalt aufgenommen. 
Die Abschreibungen (netto) betragen in 2022: 20.848,00 Euro und in 2023: 20.945,00 Euro. 
 
Beim Produkt 111001 (Verwaltungssteuerung) wurde als Aufwand die Zuführung und damit Bildung einer 
Ehrensoldrückstellung berücksichtigt, ebenso wie die Ehrensoldzahlung an 1 Ehrensoldempfänger sowie die 
Auflösung der Ehrensoldrückstellung.  
Die Haushaltsansätze für die Verfügungs- und Repräsentationsmittel für u.a. Verpflegung, Jubiläen, 
Geburtstage und Todesfälle wurden entsprechend den Vorjahren unverändert übernommen.  
 
Unter dem Produkt 114001 (zentrale Dienste) wurden für die Unterhaltung von Maschinen und technischen 
Anlagen Aufwendungen in Höhe von 250,00 Euro festgesetzt. Für Ausstattungsgegenstände wurden 100,00 
Euro vorgesehen, an Geschäftsaufwendungen 100,00 Euro bzw. an Versicherungsaufwendungen wurden 
700,00 Euro veranschlagt. Auch die jährliche Spende für die Kriegsgräberfürsorge in Höhe von 25,00 Euro 
ist unter diesem Produkt berücksichtigt. 
 
Unter dem Produkt 281001 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) wurden Aufwendungen für die Martins- und 
die Nikolausfeier sowie für den Weihnachtsbaum und die Weihnachtsbeleuchtung mit 250,00 Euro kalkuliert.  
 
Beim Produkt 365201 (Kindergarten) wurde der Ansatz für die Personal- und Sachkostenzuschüsse für die 
evangelische und katholische Kindertagesstätte im Haushaltsjahr 2022 und 2023 auf 8.000,00 Euro bzw. 
9.500,00 Euro kalkuliert. In die ev. KiTa werden voraussichtlich 8 (2022) bzw. 9 (2023) Kinder gehen. In der 
kath. KiTa sind lt. Planung keine Kinder vorgesehen. 
 
Für den Kinderspielplatz (Produkt 366001) wurden jährlich 200,00 Euro Unterhaltungsaufwendungen 
festgesetzt.  
 
Für die Unterhaltung des Jugendraums (Produkt 366104) wurden 100,00 Euro festgesetzt.  
 
Unter dem Produkt Kommunale Elektrizitätsversorgung (531101) wird die Einspeisevergütung für die PV-
Anlagen auf den Dächern der Gemeindehäuser Kloppstr. 1 und Hauptstr. 9 geplant. Ebenso werden hier die 
mit den Anlagen verbundenen Aufwendungen verbucht. 
 
Bei Produkt 541101 (Straßen) wurde für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (z.B. Winterdienst und 
Streusalzkauf) ein jährlicher Ansatz von 250,00 Euro veranschlagt. Hierin enthalten ist auch die 
Entschädigung an die Freiwillige Feuerwehr für die Reinigung der Gullybehälter. Größere 
Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen sind aufgrund des erst kürzlich durchgeführten 
Gehwegbaus an der L 182 nicht geplant. 
 
Im Bereich der Straßenbeleuchtung (Produkt 541102) wurden für die Strombezugskosten 1.550,00 Euro 
eingeplant. Weiterhin wurde für die Bau- und Unterhaltungspauschale an die OIE ein Betrag von jährlich 
1.467,00 Euro vorgesehen.  
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Unter dem Produkt 541401 (Straßenoberflächenentwässerung) wurde der Kostenanteil der Gemeinde für 
die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen veranschlagt. In 2022 beträgt der Anteil 0,49 Euro/m². Bei 
einer Straßenfläche von 12.550 m² ergibt sich ein Kostenanteil in Höhe von 6.150,00 Euro. 
 
Für die Konzessionsabgaben (Produkt 541501) wurde der Ansatz auf 6.500,00 Euro festgesetzt.  
 
Im Bereich öffentliches Grün (Produkt 551001) wurde der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Ortslage 
im Jahr 2022 auf 250,00 Euro festgesetzt. 
 
Im Bereich des Friedhofes (Produkt 553001) sind Aufwendungen für die Unterhaltung i.H.v. 200,00 Euro 
eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 500,00 Euro. 
 
Beim Produkt 555101 (Kommunale Forstwirtschaft) wurde entsprechend dem Forstwirtschaftsplan 2022, der 
vom Ortsgemeinderat am 13.12.2021 beschlossen wurde, ein Fehlbetrag in Höhe von 1.631,00 Euro 
eingeplant. Mit einer ähnlichen Entwicklung wird auch in den Folgejahren gerechnet. 
 
Unter dem Produkt Kommunale Landwirtschaft (555301) wurde die Landpacht für 2022 auf 5.800,00 Euro 
und für 2023 auf 5.000,00 Euro festgesetzt. Die Entschädigung für die Containerstandplätze durch den AWB 
beläuft sich auf jährlich 300,00 Euro. 
 
Beim Produkt Wirtschaftswege (555901) sind 500,00 Euro für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 
enthalten.  
 
Bei den Dorfgemeinschaftshäusern „Hauptstraße 9“ und „Kloppstraße 1“ (Produkt 573102) wurden auf der 
Ertragsseite die Benutzungsgebühren mit 500 € eingeplant. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 
in 2022 sind mit insgesamt 4.000 Euro veranschlagt. Die nächste Tankung ist erst für 2024 vorgesehen, 
sodass in 2022 und 2023 entsprechend keine Mittel vorgesehen sind. 
 
Im Bereich der Steuern (Produkt 611001) unter Teilhaushalt 2 wurde die Grundsteuer A mit 4.700,00 Euro 
und die Grundsteuer B mit 32.700,00 Euro veranschlagt. Für die Gewerbesteuer wurden 152.000,00 Euro 
entsprechend dem momentanen Vorauszahlungssoll eingeplant.  
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen gem. § 21 
LFAG wurden anhand dem gemeindeeigenen Schlüssel und unter Berücksichtigung der letzten 
Steuerschätzung (November 2021) entsprechend angepasst. 
Die Ortsgemeinde Gösenroth wird in allen Jahren keine Schlüsselzuweisungen A erhalten, da die eigene 
Steuerkraft jeweils über dem Schwellenwert liegt.  
Auf der Aufwandsseite sind die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 
eingeplant. Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt 2022 = 35%. Unter Berücksichtigung der 
voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage von 14.575,00 
Euro. Der Kreisumlagesatz beträgt voraussichtlich 44,3 v.H. und die VG-Umlage wurde mit 35 v.H. 
eingeplant. Ein Umlagepunkt beträgt für die Ortsgemeinde Gösenroth 3.315,86 Euro. Die gesamte 
Umlagebelastung in 2022 beträgt somit 262.947,00 Euro. 
Insgesamt ergibt sich beim Produkt Steuern ein Überschuss von 57.136,00 Euro (in 2022) bzw.  
66.183,00 Euro (in 2023). 
 
Bei Produkt 612001 (Sonstige allg. Finanzwirtschaft) werden die Zinsen für das evtl. aufzunehmende 
Darlehen ab 2023 entsprechend veranschlagt. Für 2023 sind hier noch 530,00 Euro vorgesehen. 
 
Unter der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushaltes ist zu erkennen, dass die Höhe der Erträge im Jahr 
2022 ausreichen, um die Gesamtbelastungen an Aufwendungen zu decken und damit ein Überschuss 
entsteht. Für das Haushaltsjahr 2023 wird ebenfalls mit einem Überschuss gerechnet. 
 
 
Im Bereich des Finanzhaushaltes belaufen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf einen 
Gesamtbetrag in Höhe von 420.794,00 Euro im Jahr 2022 und 730.624,00 Euro im Jahr 2023. 
 
Beim Produkt 116201 (Zahlungsabwicklung) wird unter dem Konto 795295 im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag 
in Höhe von 44.621,00 Euro dem Kassenbestand der Ortsgemeinde, welcher bei der Verbandsgemeinde im 
Rahmen der Einheitskasse geführt wird, zugeführt. Im Jahr 2023 wird unter dem gleichen Konto ebenfalls 
ein Betrag in Höhe von 41.713,00 Euro dem Kassenbestand zugeführt. In den Folgejahren sind weiterhin 
Zuführungen geplant. 
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Der Kassenbestand (liquide Mittel) der Ortsgemeinde betrug zum 31.12.2021 = 286.221,75 Euro (vorläufig). 
Durch die geplanten Zuführungen 2022 und 2023 erhöht sich der Geldmittelbestand zum 31.12.2022 
voraussichtlich auf 330.842,75 Euro und zum 31.12.2023 auf 372.555,75 Euro.  
 
Die Ansätze des Finanzhaushaltes wurden im Wesentlichen aus dem Ergebnishaushalt übernommen.  
Daneben sind zusätzlich die Investitionen dargestellt: 
 
Aufgrund der durchgeführten Maßnahme bezgl. der Herstellung einer Gehweganlage im Zuge des Ausbaus 
der L 182 in der Ortsdurchfahrt stehen nun nach Abschluss der Maßnahme noch Grundstückbereinigungen 
an. Hierfür wurden 10.000,00 Euro im Investitionsplan für eventuellen Grunderwerb vorgesehen. 
In 2022 bzw. 2023 sind noch die 11. – 16. Rate der Ausbaubeiträge „L 182“ als Einzahlungen in Höhe von 
25.654,00 Euro (2022) bzw. 12.827,00 Euro (2023) berücksichtigt. 
 
Weiterhin ist die Erschließung des Neubaugebietes „Der lange Acker II“ vorgesehen. In 2022 sind an 
Grunderwerbskosten 10.000,00 Euro kalkuliert. In 2023 werden die Erschließungskosten in Höhe von 
330.000,00 Euro veranschlagt.  
Interessenten für Bauplätze sind bereits vorhanden, sodass für das Jahr 2024 im Rahmen der mittelfristigen 
Finanzplanung Bauplatzverkäufe in Höhe von 150.000,00 Euro eingeplant sind.  
 
Zur Finanzierung der Erschließung des NBG ist in 2023 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 317.698,00 
Euro geplant. Für diese Neuaufnahme des Darlehens sind im Haushaltsjahr 2023 Tilgungsleistungen von 
insgesamt 4.221,00 Euro (Annuität = 4.750,00 Euro) eingeplant worden. Durch die Neuaufnahme wurde 
insgesamt (Zins- und Tilgungsleistungen) eine neue jährliche Belastung (= jährliche Annuität) von 19.000,00 
Euro vorgesehen. Bei einer solchen jährlichen Annuität und einem kalkulierten Zinssatz von 1 % wäre das 
Darlehen im Jahr 2042 vollständig zurückgezahlt. 
 
Allerdings bleibt abzuwarten wie weit etwaige Verkaufsverhandlungen Ende 2023/Anfang 2024 
fortgeschritten sind. Je nachdem wird entschieden, ob das geplante Darlehen überhaupt und falls ja in 
welcher Höhe in Anspruch genommen werden muss. Sollten nach der Erschließung zeitnah keine Bauplätze 
veräußert werden können, besteht zumindest die Möglichkeit der Darlehensaufnahme aufgrund der 
vorliegenden Haushaltsplanung.  
 
Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt insgesamt 313.477,50 Euro. 
 
Die Hebesätze der Ortsgemeinde Gösenroth lauten in 2022 wie folgt:  
Grundsteuer A:  330 v.H. (unverändert) 
Grundsteuer B:  365 v.H. (unverändert) 
Gewerbesteuer: 365 v.H. (unverändert) 
 

 

 
 
Die Höhe der Erträge im Bereich der Gewerbesteuer hat im Jahr 2021 sprunghaft angestiegen. Das 
Vorauszahlungssoll zeigt für die Zukunft, dass die Gewerbesteuer auf dem hohen Niveau bleibt. 
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Der Kreisumlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2022 unverändert 44,3 %. 
 
 

 
 

Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 35,00 %. Vor der Fusion 
der beiden Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen betrug der Umlagesatz in der VG Rhaunen zuletzt 
39,00 % 

 
 

2.3. Einwohnerzahl 
 
Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Gösenroth betrug zum 30.06.2020 insgesamt 244 Einwohner. 
Zum 30.06.2021 betrug die Einwohnerzahl 246. 
 
 
 

2.4. Ergebnishaushalt 
 

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer 
betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält eine periodengerechte Darstellung aller 
anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen, 
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die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen und deren Gegenpart, die 
Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen). 
Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit 
stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für Investitionen selbst 
sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen. 
 
Der Ergebnishaushalt 2022 weist Erträge von insgesamt 401.883,00 Euro und Aufwendungen von insgesamt 
382.264,00 Euro aus. Somit ergibt sich ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) i. H. v. 19.619,00 
Euro (Posten E 23). 
Für das Haushaltsjahr 2023 sind Erträge von insgesamt 406.650,00 Euro und Aufwendungen von insgesamt 
381.661,00 Euro eingeplant. Somit ergibt sich auch hier ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss)  
i. H. v. 24.989,00 Euro (Posten E 23). 
 
 
Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt: 
 

 

Bezeichnung 
Lfd.  
Nr. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz Ansatz Plan Plan 

€ € € € € € 

 Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit E 08 349.092,54 318.277,00 401.773,00 406.540,00 412.690,00 418.131,00 

- Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit E 15 263.637,91 299.353,00 382.214,00 381.081,00 379.620,00 381.946,00 

= Ergebnis Verwaltungstätigkeit E 16 85.454,63 18.924,00 19.559,00 25.459,00 33.070,00 36.185,00 
+ Zins- u. sonst. Finanzerträge E 17 912,21 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 

- Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen E 18 2,51 50,00 50,00 580,00 3.125,00 2.965,00 

= Ordentliches Ergebnis E 20 86.364,33 18.984,00 19.619,00 24.989,00 30.055,00 33.330,00 
+ Außerordentliches Ergebnis E 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

+ Saldo interne Leistungsbeziehungen E 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Jahresergebnis  E 23 86.364,33 18.984,00 19.619,00 24.989,00 30.055,00 33.330,00 
 
Darin zeigt sich, dass im Haushaltsjahr 2022 die laufenden Erträge ausreichen, um die laufenden 
Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo i. H. v. 
19.559,00 Euro ergibt. Hinzu kommt noch ein positiver Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen, 
wodurch sich ein ordentliches Ergebnis i. H. v. 19.619,00 Euro ergibt. Somit kommt es zu einem 
Jahresüberschuss i. H. v. 19.619,00 Euro. 
Im Haushaltsjahr 2023 reichen die laufenden Erträge ebenfalls aus, um die laufenden Aufwendungen zu 
decken. Es wird hier mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 24.989,00 Euro gerechnet. 
 
 
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Erträge in beiden Haushaltsjahren ausreichen werden, um 
die Aufwendungen zu decken. 
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2.4.1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt 
 
Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens 
ausgeglichen ist (ohne Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren nach neuer 
gesetzlicher Regelung). 
 
Aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2022 und 2023 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in 
beiden Jahren erreicht.  

 
 

2.4.2. Wesentliche Abweichungen 
 
Hier kann auf die Ausführungen unter Punkt 2.2. verwiesen werden. 
 
 
2.4.3. Entwicklung Eigenkapital 
 
Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. 
Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisse in 2022 und 2023 sowie den Folgejahren stellt sich die 
Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar (siehe Schaubild). 
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2.5. Finanzhaushalt 
 
Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des 
Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus 
dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie 
Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. 
 
Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der 
Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der 
Rechnungsstellung. 
 
Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich 
dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren. 
 
 

Bezeichnung 
Lfd.  
Nr. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz Ansatz Plan Plan 

€ € € € € € 

Saldo ordentliche und 
außerordentliche Ein- und 
Auszahlungen 

F 23 103.013,92 35.154,00 40.467,00 45.934,00 50.985,00 53.905,00 

Saldo aus Investitionstätigkeit F 33 34.258,41 24.154,00 4.154,00 - 317.698,00 150.450,00 450,00 

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag F 34 137.272,33 59.308,00 44.621,00 - 271.764,00 201.435,00 54.355,00 

Aufnahme von Investitionskrediten F 35 0,00 0,00 0,00 317.698,00 0,00 0,00 

Tilgung von Investitionskrediten F 36 0,00 0,00 0,00 4.221,00 15.925,00 16.085,00 

Saldo Ein-/Auszahlungen 
Investitionskredite 

F 37 0,00 0,00 0,00 313.477,00 - 15.925,00 - 16.085,00 

Veränderung Forderungen gegenüber 
der Verbandsgemeinde  

F 38 - 131.070,24 - 59.308,00 - 44.621,00 - 41.713,00 - 185.510,00 - 38.270,00 

Veränderung Verbindlichkeiten 
gegenüber der Verbandsgemeinde  

F 39 - 6.202,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Ein-/Auszahlungen 
Finanzierungstätigkeit 

F 40 - 137.272,33 - 59.308,00 - 44.621,00 271.764,00 - 201.435,00 - 54.355,00 

Verwendung Finanzmittelüberschuss / 
Deckung Finanzmittelfehlbetrag 

F 42 - 137.272,33 - 59.308,00 - 44.621,00 271.764,00 - 201.435,00 - 54.355,00 

nachrichtlich: Ausgleich 
Finanzhaushalt (F23-F36) 

F44 103.013,92 35.154,00 40.467,00 41.713,00 35.060,00 37.820,00 

 
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei Posten 23 („operatives 
Geschäft“) beträgt im Haushaltsjahr 2022: 40.467,00 Euro.  
Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  

45.934,00 Euro und reicht somit aus um die Tilgungen des evtl. Ende 2023 aufzunehmenden 
Investitionskredites in Höhe von 4.221,00 Euro zu decken. 

 
Dies bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2022, sowie 2023 eine positive freie Finanzspitze besteht. (siehe 
„Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-“). 
 
 
2.5.1.  Haushaltsausgleich Finanzhaushalt 
 
Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen 
und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) ausreicht, um die 
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur 
planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. 
 
Aufgrund dessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden 
Haushaltsjahren positiv ist und ausreicht ab 2023 die evtl. anfallenden Tilgungen zu decken, ist der 
Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2022 und 2023 erreicht.  
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2.5.2.  Investitionstätigkeit 
 

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 21.950,00 Euro eingeplant. 
Diesen stehen Investitionseinzahlungen in Höhe von 26.104,00 Euro entgegen. Hieraus ergibt sich ein 
positiver Investitionssaldo von + 4.154,00 Euro. 
Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Auszahlungen für Investitionen 330.975,00 Euro und die Einzahlungen 
13.277,00 Euro. Hieraus ergeibt sich ein negativer Investitionssaldo von - 317.698 Euro. 
 
Eine vollständige Investitionsübersicht kann der entsprechenden Investitionsübersicht im Haushaltsplan 
entnommen werden. 

 
Die Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2023 erfolgt durch die Aufnahme eines entsprechenden 
Darlehens in Höhe von 317.698 Euro.  

 
Die Gesamtfinanzierung kann wie folgt dargestellt werden: 

 

 
 
 

 
 

 
 

2.6. Teilhaushalte 
 
Der Haushalt wurde in 2 Teilhaushalte gegliedert: 
 

• Teilhaushalt 1 „Gemeindeaufgaben“ 
• Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ 

 

Investitionsfinanzierung 2022

Eigenfinanzierung

Investitionskredite

Zuwendungen und

Zuschüsse

Investitionsfinanzierung 2023

Eigenfinanzierung

Investitionskredite

Zuwendungen und
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Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO wurde für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 – Zentrale 
Finanzdienstleistungen“ ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u.a. die Steuereinnahmen und 
die Transferleistungen des Finanzausgleichs, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten 
abgebildet. 
 
 

3. Entwicklung der Investitionen 

 
Wie bereits oben erläutert, ergeben sich im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 
21.950,00 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine Summe von insgesamt 330.975,00 Euro an 
Auszahlungen. 
 
Eine vollständige Übersicht der einzelnen Investitionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. der 
Investitionsübersicht. 
 
Die nachfolgende Grafik zeigt die im Jahr 2020 getätigten Investitionen sowie die in den Haushaltsjahren 
2021-2023 geplanten Investitionen und deren Finanzierungssalden. 

 
 
 

4. Entwicklung der Kredite 
 

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
(gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) 

Lfd. 
Nr. 

Art 
 (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 

Stand  
Beginn 

Haushaltsvorjahr 
2021 

Voraussichtlicher  
Stand  

zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

2022 

Voraussichtlicher  
Stand  

zum Ende des 
Haushaltsjahres 

2022 

€ € € 

1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 

2 
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
für Investitionen 

0,00 0,00 0,00 

3 
Verbindlichkeiten gegenüber der 
Verbandsgemeinde im Rahmen der 
Einheitskasse 

0,00 0,00 0,00 

4 
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen (z.B. Leasingverträge) 

0,00 0,00 0,00 

5 Summe der Kreditaufnahmen 0,00 0,00 0,00 
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4.1. Entwicklung der Kredite 

 

 
 
 
 

4.2. Liquide Mittel 
 

Die liquiden Mittel stellen sich wie folgt dar. Da das Haushaltsjahr 2021 noch nicht abgeschlossen ist, handelt 
es sich beim Stand zum 31.12.2021 bisher nur um einen vorläufigen Kassenbestand.  

 

Stand zum 31.12.2021 286.221,75 € 
    
voraussichtliche Zuführung 2022 44.621,00 € 
      
Stand zum 31.12.2022 330.842,75 € 
    
Voraussichtliche Zuführung 2023 41.713,00 € 
    

Stand zum 31.12.2023 372.555,75 € 
    
Voraussichtliche Zuführung 2024 185.510,00 € 
    

Stand zum 31.12.2024 558.065,75 € 
    
Voraussichtliche Zuführung 2025 38.720,00 € 
    

Stand zum 31.12.2025 596.785,75 € 
 
 

 

5. Stellenplan 
 
Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und 
Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, 
darzustellen. 
Eine vollständige und detaillierte Übersicht des Stellenplans ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. dem 
dazugehörigen Stellenplan. 
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6. Ausblick / Allgemeines 
 
Die Haushaltssituation der Ortsgemeinde Gösenroth kann trotz der größeren Investitionen sowohl in der 
Vergangenheit und auch in den kommenden Haushaltsjahren als geordnet und stabil angesehen werden.  
 
Für die Erschließung des Neubaugebietes „Der lange Acker II“ muss voraussichtlich ein Darlehen in Höhe 
von 317.698,00 Euro aufgenommen werden. Dies ist allerdings von etwaigen Bauplatzverkäufen und der 
weiteren Entwicklung der laufenden Haushalte abhängig. 
 
Der Kassenbestand der Ortsgemeinde bewegt sich weiterhin im positiven Bereich. 
 
Im Bereich der Hebesätze (Grundsteuer und Gewerbesteuer) liegt die Ortsgemeinde bei der Grundsteuer A 
über dem Nivellierungssatz und bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer auf dem Niveau der 
Nivellierungssätze. Eine Erhöhung ist momentan aufgrund der soliden Lage der Ortsgemeinde nicht 
vorgesehen. 
 
Nach derzeitigem Stand kann die Ortsgemeinde auch in Zukunft ihre Aufgaben erfüllen. 

 



Hauptplan 2022/2023
30 Gösenroth
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Stellenplan

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
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Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Gemeindeaufgaben

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung

1110 Verwaltungssteuerung 111001 Verwaltungssteuerung

1140 Zentrale Dienste 114001 Zentrale Dienste

1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG) 116201 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)

1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3652 Kindergarten 365201 Kindergarten

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplatz 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplatz

3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 366104 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum

4241 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der
Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines
Kurbetriebes sind)

424101 Sportplatz

5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung

5361 Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur (DSL)

536101 Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur (DSL)

5411 Gemeindestraßen 541101 Straßen

541102 Straßenbeleuchtung

5414 Straßenoberflächenentwässerung 541401 Straßenoberflächenentwässerung

5415 Konzessionsabgaben 541501 Konzessionsabgaben

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

5551 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau 555101 Kommunale Forstwirtschaft

5553 Kommunale Landwirtschaft 555301 Kommunale Landwirtschaft

5559 Feldwege, Wirtschaftswege 555901 Wirtschaftswege

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen

573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser,
Bürgerhäuser

573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -
Freizeitplatz und Jagdhütte

5732 Sonstige bebaute Grundstücke 573201 Sonstige bebaute Grundstücke
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Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


